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                                                                                   13. August 2009 
 
 
 
Schiedsrichter-Rundschreiben und Schiedsrichter-Einsatzplan Saison 2009/2010 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
ich bitte die recht späte Zusendung des Schiedsrichtereinsatzplanes zu entschuldigen.  
Durch die Änderung der Terminpläne und die Ferien konnte die Sitzung des Schiedsrichterausschusses 
erst am 07.08.09 durchgeführt werden. 
 
Als Anlage übersende ich 

- den Schiedsrichter-Einsatzplan für die Saison 2009/2010, 
- die Schiedsrichterdatei mit Stand 08. August 2009. 

 
Ich bitte die Vereinsverantwortlichen dieses Rundschreiben an ihre gemeldeten Schiedsrichter 
weiterzuleiten. Die Vereine sind für die Übernahme der Schiedsrichtereinsätze durch ihre 
gemeldeten Schiedsrichter verantwortlich. 
 
Bei Nichtantreten eines Oberschiedsrichters bzw. Schiedsrichters wird eine Ordnungsgebühr verhängt. Die 
Vereine haften gegenüber dem TTVR. 
 
Die Schiedsrichter bitte ihre Einsätze in die persönliche Terminplanung zu übernehmen. 
Bei Verhinderung ist schnellstmöglich der eingesetzte Ersatz OSR/SR zu benachrichtigen und, soweit 
möglich, ein Einsatz-Tausch vorzunehmen. 
Ist dies nicht möglich, soll ein Tausch mit einem anderen Schiedsrichter versucht werden. 
 
Sollte auch dies nicht gelingen, ist der zuständige Schiedsrichter-Ansetzer per E-Mail (im Ausnahmefall per 
Telefon) zu verständigen. Hierbei sind die Namen der bereits angesprochenen SR (innen) aufzuführen. 
Die Zuständigkeit ergibt sich aus der Anlage Schiedsrichterausschuss. 
 
Schiedsrichter, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nicht als Oberschiedsrichter in 
der Regional- und Oberliga eingesetzt werden. Sie werden jedoch bei den DTTB-Veranstaltungen im 
Jugendbereich eingesetzt.  
 
SchiedsrichterInnen, die selbst noch aktiv spielen, bitte ich den Schiedsrichter-Einsatzplan mit der 
Terminliste ihrer Mannschaft abzugleichen. Bei Terminüberschneidungen hat der OSR/SR-Einsatz 
Vorrang. Eine Spielverlegung kann nur erfolgen, wenn beim zuständigen Staffelleiter innerhalb 
einer Woche nach Eingang dieses SR-Einsatzplanes eine Verlegung beantragt wird. 
 
Bei Betreten der Box bitte nicht über die Umrandung steigen, sondern die Umrandung zur Seite schieben  
und nach dem Durchgehen wieder gerade stellen.  
 
In der DTTL und 1. + 2. Bundesliga und bei DTTB-Veranstaltungen wird grundsätzlich mit „Handzeichen“ 
gezählt. 
 
 
 
 



 
 
Bei Übernahme eine OSR/SR-Einsatzes erscheinen Sie bitte in der vorgeschriebenen Schiedsrichter-
kleidung: 
      -     graue Hose   -    keine Jeans, auch keine graue oder schwarze 

- schwarzes Hemd oder Bluse mit TTVR-SR-Abzeichen 
- Hallenturnschuhe 
- bei Einsatz als OSR das OSR-Abzeichen 

 
Bei einem Einsatz als OSR in der Regional- oder Oberliga muss der OSR mindestens 1 Stunde vor 
Spielbeginn in der Halle sein, um den ordnungsgemäßen Zustand der Halle und der Boxen zu überprüfen. 
Mängel sind dem Heimverein sofort mitzuteilen und um Abstellung zu bitten. Nicht behobene bzw. 
behebbare Mängel sind im OSR-Bericht festzuhalten. 
 
Bei SR-Einsätzen in der Bundesliga bzw. überregionalen Veranstaltungen melden Sie sich bitte 30 Minuten 
vor Spielbeginn bzw. Schiedsrichtereinsatzbesprechung beim Oberschiedsrichter. 
 
Bei OSR-Einsätzen in der Regional- und Oberliga muss der Oberschiedsrichterbogen ausgefüllt werden. 
Der Vordruck wird Ihnen vom Heimverein ausgehändigt. 
Die OSR-Berichte sind wie folgt durch den OSR – nicht den Heimverein - zu versenden: 
 
1. Blatt weiß:  Staffelleiter: 
                              Regional- und Oberliga Herren: 
                              Rolf-Jürgen Feuckert, Naheweinstr. 7a, 55583 Bad Münster am Stein 
                              Tel. 06708/641540, Fax 06708/641542 
                              Regionalliga Damen: 
   Klaus Merkert, Elisabethenstr.48, 64521 Groß-Gerau, Tel. 06152/711349, 

Mobil: 0171-4908851 
Oberliga Damen: 

                              Edgar Mondorf Brückenstraße 25, 56422 Wirges 
                              Tel. 02602/8599, Fax 02602/959327 
2. Blatt rosa:          an den zuständigen Schiedsrichter-Ansetzer (siehe Schiedsrichterausschuss) 
3. Blatt gelb:          verbleibt beim OSR 
 
Die Portokosten bitte mit der Spesenabrechung dem Heimverein in Rechnung stellen. 
Die Aufwandsentschädigung für den OSR/SR-Einsatz regelt die Gebührenordnung des DTTB und des 
TTVR: 
 
DTTL u.1. Bundesliga Damen:       OSR/SR  je 26,-- € + 0,27 € je km (maximal 2 Fahrzeuge) 
 
2. Bundesliga:       OSR/SR  je 21,-- € + 0,27 € je km (maximal 2 Fahrzeuge) 
 
Regional-/Oberliga:  OSR 13,-- € + 1,10 € Porto + 0,25 € je km. 
 
Bei Wohnorten außerhalb des Verbandsgebietes können Fahrkosten nur zwischen Vereins- und 
Einsatzort übernommen werden. 

Soweit möglich, sind Fahrgemeinschaften zu bilden. Erfolgt dies nicht, erfolgt keine volle 
Fahrkostenerstattung. 
 
Die Spiellokale und Anschriften entnehmen Sie bitte der beiliegenden Aufstellung. 
 
Zu den DTTB-, SWTTV- und TTVR-Veranstaltungen erfolgen nähere Informationen nach Eingang der 
Ausschreibungen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
TISCHTENNISVERBAND RHEINLAND e. V. 
gez. Otmar Schlaf 
 Ref. f. Schiedsrichterwesen  
 
Noch eine Bitte: Überprüft bitte eure persönlichen Daten in der beigefügten Schiedsrichterdatei. 
Evtl. fehlende Angaben oder Änderungen bitte ich mir per E-Mail oder schriftlich (nicht per Telefon) 
mitzuteilen. 
 
Hinweis für Vereine, bei deren Spielen Schiedsrichter und/oder Oberschiedsrichter  eingesetzt 
werden: 
Bei Spielverlegungen muss der Heimverein die angesetzten Schiedsrichter und Oberschiedsrichter über 
den neuen Termin unterrichten. 
Erfolgt dies nicht, werden dem Verein die Reisekosten des SR/OSR in Rechnung gestellt, sofern eine 
Anreise zum ursprünglichen Termin erfolgt. 


